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Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen zur 
Anhörung im Verfahren zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes „Effelder-Selten-
dorf“, Landkreis Sonneberg 
(Beschluss-Nr.: 09/449/2026) 
 
Die Obere Wasserbehörde beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
beteiligt die RPG Südwestthüringen gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Wassergesetz 
(ThürWG) im Verfahren zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes    „Effelder-Seltendorf“ mit 
der Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme bis zum 10.06.2026. 
 
Die Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes soll Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Wasserversorgung der Stadt Schalkau und der Gemeinde Frankenblick vermeiden. Das Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen liegt im Effelder-Tal zwischen Döhlau im Süden 
und Effelder und Seltendorf im Norden.  
 
Die Mitglieder der Planungsversammlung der RPG Südwestthüringen haben die übermittelten 
Unterlagen zu o. g. Vorhaben geprüft und geben folgende Stellungnahme ab: 
 
Die RPG Südwestthüringen erhebt gegen die geplante Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes „Effelder-Seltendorf“ keine grundsätzlichen raumorderischen Bedenken. 
 
Erläuterung: 
 
Im Rahmen der hydrogeologisch-fachlichen Einzugsgebietsabgrenzung des genutzten Grund-
wasserdargebotes wurde festgestellt, dass die ursprünglich getrennt betrachteten Wasser-
schutzgebiete „WSG Seltendorf“ und „WSG Effelder“ dasselbe unterirdische Einzugsgebiet 
haben. Unter Beachtung des Gefährdungspotenzials und nach Maßstab der Erforderlichkeit 
sieht der vorliegende Entwurf der Rechtsverordnung die Festsetzung eines gemeinsamen 
Wasserschutzgebietes vor. Die mit der Neuabgrenzung verbundene Erweiterung der Schutz-
zonen II und III sowie deren Schutzbestimmungen sind fachlich nachvollziehbar begründet. 
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Die Schutzzonen des Wasserschutzgebietes „Effelder-Seltendorf“ sollen u. a. in den Vorrang-
gebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-136 „Almerswind/Effelder“ und LB-137 „Effel-
der/Rückerswind“ sowie im Vorranggebiet Hochwasserschutz HW-3 „Itz/Effelder/Grümpen“ 
und im Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-112 „Südöstliches Buntsandsteinland bei Effel-
der“ festgesetzt werden (vgl. Regionalplan Südwestthüringen 2011/2012, Z 4-1, Z 4-2 sowie 
Z 4-4).  
 
Die Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind für die Sicherung geeigneter Bö-
den und den Erhalt der gewachsenen Kulturlandschaft vorgesehen. Die Schutzzonenplanung 
des Wasserschutzgebietes trifft entsprechende Regelungen zur landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung nach Dünge- und Pflanzenschutzrecht und schränkt insbesondere innerhalb der 
Schutzzone II die landwirtschaftliche Flächennutzung der vorhandenen Acker- und Grünland-
flächen auf ein notwendiges Maß ein (in Bezug auf Freilandhaltung, Entwässerung, Ausbrin-
gen organischer Düngermittel). Die Ausweisung ist mit den Vorranggebieten grundsätzlich ver-
einbar, da der Regionalplan keine Nutzungsintensität für diese Flächen festlegt. Aufgrund der 
derzeitigen Nutzungsformen und der günstigen hydrogeologischen Verhältnisse zeigt sich der-
zeit eine geringe Beeinflussung auf die Rohwasserqualität des Grundwassers. Dennoch wer-
den nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch potenziell schädliche Verunreinigun-
gen des Grundwassers durch die vorgesehenen Einschränkungen ausgeschlossen. Generell 
sind Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung im Rahmen der wasserrechtlichen Ab-
wägung zu berücksichtigen, um Nutzungskonflikte beidseitig zu minimieren. 
 
Die Vorranggebiete Hochwasserschutz dienen der konsequenten Freihaltung der noch vor-
handenen Flächen für die Hochwasserrückhaltung, den Hochwasserabfluss sowie den was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Die Schutzzonenplanung sieht in-
nerhalb der Schutzzone II ein Verbot für die Herstellung von Rückhalteräumen für Hochwasser 
vor (aufgrund des sehr hohen Gefährdungspotenzials des Grundwassers bei Hochwasserer-
eignissen). Sonstige Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind genehmigungsbedürftig, so 
dass die Ausweisung des Wasserschutzgebietes mit der Zielfestlegung des Regionalplans 
vereinbar ist. 
 
Die Vorranggebiete Freiraumsicherung sind für die Erhaltung der schutzgutorientierten Frei-
raumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des 
Landschaftsbildes vorgesehen. Die Schutzzonenplanung dient insofern der nachhaltigen Nut-
zung regional vorhandener Wasserressourcen und steht damit im Einklang mit den Zielset-
zungen des Vorranggebietes Freiraumsicherung FS-112. 
 
Auch im 2. Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen 2026 sind die geplanten Schutzzo-
nen Bestandteil der genannten Vorranggebiete (teilweise mit geändertem Zuschnitt). 
 
 
 
Dr. Brodführer 
Präsident 
Landrat 
 
 
Hinweis zum TÖB-Verteiler: 
Das geplante Wasserschutzgebiet „Effelder-Seltendorf“ liegt im Landkreis Sonneberg (Pla-
nungsregion Südwestthüringen). Entsprechend sollte nicht die Handwerkskammer Erfurt, son-
dern die Handwerkskammer Südthüringen im Festsetzungsverfahren beteiligt werden. 


